
Kanton Zürich

Baudirektion

Tiefbauamt / Fachstelle Lärmschutz

Weiterbildungstagung Kammer Fachanwälte Baurecht

6. September 2017 in Fribourg

Thomas Gastberger, Leiter Lärmbekämpfung und Vorsorge

Gekippte 
Lüftungsfensterpraxis 
des BG und 
die neue Zürcher Praxis 
der lärmrechtlichen 
Ausnahmebewilligungen 



Fachstelle  Lärmschutz

1  Rückblick: Vor- und Nachteile der Lüftungsfensterpraxis

2  Der Lüftungsfensterentscheid des Bundesgerichts

3  Auswirkungen auf die Praxis im Kanton Zürich: 

Problemfelder und Lösungsansätze

Inhalt



Fachstelle  Lärmschutz

Belastungsgrenzwerte

Die Grenzwerte müssen 

am offenen Fenster 

lärmempfindlicher Räume 

eingehalten werden.

Schallpegeldifferenz De

Die Schalldämmung der Bauteile 

wird in der SIA-Norm 181, 

Schallschutz im Hochbau, 

festgelegt.

Baulicher Lärmschutz hat zwei Seiten 

1 Rückblick : Vor - und Nachteile der 

Lüftungsfensterpraxis
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Vorteile 

Á Erlaubte städtebaulich befriedigende 

Lärmschutzlösungen.

Á Reduzierte die Ausnahmen und 

erforderte lärmoptimierte Grundrisse.

Á Vereinfachte das Verfahren, d.h. 

weniger Baugesuche beim Kanton.

Strasse

Nachteile 

ÁWurden die Grenzwerte am Lüftungsfenster eingehalten, 

so galt das Projekt als LSV-konform.

Á Eine weitere sinnvolle Optimierung konnte nicht verlangt werden. 

Á Eine angemessene akustische Qualität des Aussenraumes war 

nicht garantiert. 

Grenzwertbeurteilung am Lüftungsfenster
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Der BGE 1C_139/2015

ÁDie Lärmgrenzwerte müssen grundsätzlich an allen Fenstern 

lärmempfindlicher Räumen eingehalten werden. 

ÁDie Lüftungsfensterpraxis führt zu einer unzulässigen Aushöhlung 

des Gesundheitsschutzes.

ÁUm dem raumplanerischen Interesse an einer hochwertigen 

Siedlungsverdichtung nach innen gerecht zu werden, können aber 

Ausnahmebewilligungen erteilt werden, sofern mit Lüftungsfenstern 

an der lärmabgewandten Seite und weiteren Massnahmen ein 

angemessener Wohnkomfort sichergestellt wird.

Č Zum einen gewichtet der Entscheid den Lärmschutz höher als bisher, 

zum anderen werden die im USG nicht vorgesehenen Ausnahmen 

vom BG bestätigt

2  Der Lüftungsfensterentscheid des BG
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Á Raumplanung: Innenentwicklung, Verdichtung

Á Städtebau: öffentlicher Strassenraum vs Lärmschutz

Á Gewerbliche Nutzungen: Kontrollierte Belüftung

ÁWohnen: Gute Wohnqualität im lärmigen Umfeld

Á Ausnahmepraxis für neue Wohnbauten im Lärm

Á Einzonungen / Erschliessungen: Ausnahmen bei PW

Á Neue Anlagen: PW bei Wärmepumpen und Parkierungen

Á Transparente Fassadenbauteile zur Vermeidung von Ausnahmen

Á Ausnahmen als beliebter Grund für Rekurse

3 Auswirkungen auf die Praxis im Kt . Zürich: 

Problemfelder und Lösungsansätze
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Problem: Wohnen im stark belärmten urbanen Raum

Zwicky-Areal Wallisellen 

und Dübendorf
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Hätzelwisen Brüttisellen

Bruggwisen in Brüttisellen

Problem: Wohnen im stark belärmten urbanen Raum 
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Probleme 

Streng nach BGE keine Fenster 

auf den roten Fassaden.

Abstand zur Quelle als klassische 

Massnahme widerspricht jedoch den 

raumplanerischen Zielen.

Fazit 

Verdichtung im urbanen Raum erfordert 

immer Ausnahmen.

Raumplanung: Innenentwicklung, Verdichtung

Praxis Kanton Zürich 

Á Bauen auf die Baulinie - kein wertloses 

Abstandsgrün. 

Á Ausnahmen für strassenseitige Fenster.
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Städtebau: öffentlicher Strassenraum vs Lärmschutz

Probleme 

Streng nach BGE keine Fenster 

auf den roten Fassaden.

Konsequente lärmabgewandte 

Anordnung der lärmempfind-

lichen Räume als klassische 

Massnahme widerspricht dem 

Städtebau. 

Fazit

Lärmschutzmassnahmen sollen 

weiterhin städtebaulich 

verträglich bleiben.

Bauen im urbanen Raum 

erfordert immer Ausnahmen.
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Städtebauliche Folgen des klassischen Lärmschutzes
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Fotomontage ohne lärmempfindliche Räume zur Strasse


